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Aktz.: 61 26 Fi 90      Bebauungsplan "Elmerberg (F 90)"     I. Vermerk    über die Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB     A) Formalien   Dauer des Anhörverfahrens:   30.01.2017 bis 03.03.2017  Anzahl der beteiligten TÖB:  44 Anzahl der Antworten von TÖB:   26  ____________________________________________________________________   Koordinierungstermin mit TÖB:    Folgende Träger öffentlicher Belange teilen mit, dass ihre Belange nicht berührt sind bzw. keine Stellungnahme erforderlich ist:  
• 10-Hauptamt, Frauenbüro 
• 12-Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen 
• 42-Amt für Kultur und Bibliotheken 
• 60-Bauamt, Abt. Vermessung und Geoinformation 
• 61-Stadtplanungsamt, Abt. Straßenbetrieb 
• 80-Amt für Wirtschaft und Liegenschaften 
• Fernleitungsbetriebsgesellschaft (FBG), Idar-Oberstein 
• Landesbetrieb Mobilität, Worms 
• Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
• Polizeipräsidium Mainz 
• SGD Süd Regionalstelle Gewerbeaufsicht    B) Anregungen aus dem Anhörverfahren    1. Dezernat für soziales, Kinder, Jugend, Schule und Gesundheit  - Schreiben vom 06.03.2017 -  

• Die Spielplatzgröße im Geltungsbereich sei ausreichend bemessen. 
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• In die Begründung zum Bebauungsplan solle ein Textbaustein zur Durchführung der partnerschaftlichen Baulandbereitstellung aufgenommen werden.  Abwägungsergebnis  Der Hinweis zu den Spielplatzflächen wird zur Kenntnis genommen. Die Partnerschaftliche Baulandbereitstellung wird entsprechend des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Mainz angewandt. In der Begründung wird ein Absatz zum Abschluss eines begleitenden städtebaulichen Vertrages aufgenommen.   Den Anregungen kann gefolgt werden.   2. 37-Feuerwehr Mainz  - Schreiben vom 18.02.2017 -  Löschwasserversorgung 
• Im Baugebiet seien ausreichend Löschwasserentnahmestellen mit ausreichender Wassermenge (96 m³/h) vorzusehen.  Abwägungsergebnis  Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung im Quartier ist über die öffentliche Trinkwasserversorgung grundsätzlich möglich.  Flächen für die Feuerwehr 
• Sofern der zweite Rettungsweg von Gebäuden über Rettungsgerät der Feuerwehr geführt werden soll, sei das Merkblatt "Flächen für die Feuerwehr im Stadtgebiet Mainz" zu beachten.   Abwägungsergebnis  Die Sicherstellung des zweiten Rettungsweges ist nach den Regelungen der LBauO seitens der Bauherren sicherzustellen. Ein Anspruch auf Nachweis über den öffentlichen Raum existiert nicht. Der Bebauungsplan gibt daher die Möglichkeit die notwendigen Flächen für die Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.  Erreichbarkeit 
• Die Entfernung der Gebäude von der nächstmöglichen Verkehrsfläche, welche mit Feuerwehrfahrzeugen erreicht werden kann, dürfe max. 50 m betragen.   Abwägungsergebnis  Die Erschließung des neuen Baugebietes "Am Elmerberg" erfolgt über Privatstraßen. Die Sicherstellung der Erreichbarkeit aller Wohngebäude ist über diese grundsätzlich möglich.  Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden.     
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3. 60-Bauamt, Abt. Denkmalpflege  - Schreiben vom 07.03.2017 -  
• Der Hinweis zu den Bodenfunden im Bebauungsplan sei durch den vorgeschlagenen Text zu ersetzen.  Abwägungsergebnis  Der Hinweis zu den Bodenfunden wird wie vorgeschlagen ergänzt bzw. ersetzt.  Den Anregungen kann gefolgt werden.   4 67-Grün- und Umweltamt  - Schreiben vom 22.03.2017 -  Gewässerschutz/Versickerung/Regenwasserbewirtschaftungskonzept 
• Bezüglich der Einleitstelle des Oberflächenwassers in den Aubach ist eine Überarbeitung des Entwässerungskonzeptes erforderlich.  
• Die Umsetzung des Entwässerungskonzeptes soll mittels städtebaulichen Vertrags verbindlich gesichert werden. 
• Die Einleitung in den Aubach bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis.  Abwägungsergebnis  Das Entwässerungskonzept wird vor dem Hintergrund der noch offenen Fragestellungen überarbeitet. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens soll ein städtebaulicher Vertrag erarbeitet werden, in den auch die Umsetzung des Entwässerungskonzeptes aufgenommen werden kann. Damit wäre gesichert, dass die angestrebten Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden. Zur Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers wird seitens des Vorhabenträgers eine wasserrechtliche Erlaubnis beantragt.   Natur-, Artenschutz, Landschaftsbild Textliche Festsetzungen 
• Die Festsetzung 7.2 "Installation von Nistgeräten" solle gemäß den Ergebnissen des Artenschutzgutachtens und des Umweltberichtes geändert werden. 
• Die Festsetzung 7.3 "Ausgleichsfläche A" sei zu überarbeiten. 
• Die Festsetzung 7.4 "externe Kompensationsmaßnahme" sei zu überarbeiten. 
• Die Festsetzung 7.5 zur Zuordnung der externen Kompensationsmaßnahmen sei zu ändern. 
• Die Festsetzung 9.1 "Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen" sei zu ändern. 
• Die Festsetzung 9.3 "Pflanzfläche "p" sei zu ändern. 
• Die Festsetzung 9.4 "Dachbegrünung" sei zu ändern. 
• Der Hinweis C. 1.3 sei redaktionell zu ändern.  Abwägungsergebnis  Die Festsetzung zur Installation von Nistgeräten wird in Abstimmung mit dem 67-Grün- und Umweltamt geändert. 
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Die Festsetzung zur Ausgleichsfläche "A" wird wie vorgeschlagen in Abstimmung mit dem 67-Grün- und Umweltamt geändert. Die Festsetzungen zu den externen Kompensationsmaßnahmen werden wie vorgeschlagen in Abstimmung mit dem 67-Grün- und Umweltamt geändert. Die Festsetzung zur Zuordnung der externen Kompensationsmaßnahmen wird in Abstimmung mit dem 67-Grün- und Umweltamt geändert. Die Festsetzung zur Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen wird wie vorgeschlagen in Abstimmung mit dem 67-Grün- und Umweltamt geändert. Die Festsetzung zur Bepflanzung der Pflanzfläche "p" wird in Abstimmung mit dem 67-Grün- und Umweltamt geändert. Hierbei werden auch die Planungen zur Leitungsführung für die Oberflächenentwässerung berücksichtigt. Die Festsetzung zur Dachbegrünung wird in Abstimmung mit dem 67-Grün- und Umweltamt geändert. Der Hinweis zum Artenschutz wird in Abstimmung mit dem 67-Grün- und Umweltamt geändert.  Natur-, Artenschutz, Landschaftsbild Begründung  
• Die Hinweise auf die vorliegenden Fachgutachten seien zu ergänzen. 
• Das Kapitel 5. "Landschaftsplan" in der Begründung sei geringfügig anzupassen.  
• Das Kapitel 7.8 "Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft" ist gemäß den Ergebnissen des Artenschutzgutachtens und dem Umweltbericht anzupassen.  
• Das Kapitel 9.2 "Artenschutzbericht" sei anzupassen. Das Artenschutzgutachten werde bereits umfassend im Umweltbericht berücksichtigt. Sofern eine detaillierte Darstellung in der Begründung erforderlich sei, werde empfohlen nicht nur den Bestand sondern auch die Maßnahmen darzustellen bzw. zu benennen.  
• Die Flächenstatistik stimme nicht mit den Angaben im Umweltbericht überein. Die Zahlen seien in Einklang zu bringen. Die Festsetzung Private Grünfläche mit Zweckbestimmung Zuwegung und öffentliche Verkehrsflächen fehle. Die Ausgleichsfläche sei korrekt zu bezeichnen.  Abwägungsergebnis  Die Hinweise auf die vorliegenden Fachgutachten werden um das Schallgutachten und die Natura 200-Vorprüfung ergänzt. Das Kapitel Landschaftsplan in der Begründung wird überarbeitet bzw. gestrichen um Doppelnennungen mit dem Umweltbericht zu vermeiden. Das Kapitel zu den Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft wird an die Ergebnisse des Artenschutzgutachtens und des Umweltberichtes angepasst. Das Kapitel zum Artenschutzbericht wird überarbeitet und um Aussagen zu den Maßnahmen ergänzt. Die Flächenstatistik in der Begründung wird angepasst.  Natur-, Artenschutz, Landschaftsbild Umweltbericht 
• Der Umweltbericht ist in den nachfolgenden Kapiteln zu überarbeiten und anzupassen: 

o 1.8.3 Umfang des Vorhabens 
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o 5.1 Tiere und Pflanzen 
o 5.3.1 Grundwasser 
o 7. Umweltauswirkungen 
o 7.1 Umweltauswirkungen – Pflanzen 
o 7.2 Umweltauswirkungen – Tiere 
o 7.3 Umweltauswirkungen – Boden 
o 7.4 Umweltauswirkungen – Klima/Luft 
o 7.7 Umweltauswirkungen – Landschaft 
o 7.9 Umweltauswirkungen – Biologische Vielfalt 
o 8. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
o 9. Ermittlung von Eingriffen 
o 10. Landschaftspflegerische Maßnahmen 
o 11. Nachweis der Kompensation 
o 13. Monitoring 
o 14. Kanaltrasse außerhalb des Geltungsbereiches  Abwägungsergebnis  Der Umweltbericht wird in Abstimmung mit dem 67- Grün- und Umweltamt überarbeitet und in den o.g. Punkten entsprechend ergänzt.  Grünordnung, Grün- und Freiraumplanung 

• Die Ausgestaltung der Spielplatzfläche sollte eine öffentliche Nutzung nicht ausschließen. 
• Eine Wegeverbindung zur Vernetzung der grünen Binnenfläche mit dem Außenraum nach Süden wäre grundsätzlich wünschenswert.  Abwägungsergebnis Bei der geplanten Spielplatzfläche handelt es sich um eine private Grünfläche, die im Eigentum der zukünftigen Grundstückseigentümer des Wohnquartiers stehen wird. Der Spielplatz resultiert aus dem Bedarf des neuen Wohnquartiers und dient nicht der Deckung von Bedarfen aus der Umgebung. Ob eine Nutzung der Fläche durch Kinder aus der Umgebung möglich ist, obliegt jedoch den Eigentümern. Durch Eintragung einer entsprechenden Dienstbarkeit wäre eine entsprechende Absicherung zwar möglich, hieraus würde jedoch auch ein Anspruch auf Kostenbeteiligung durch die Stadt Mainz entstehen. Da ein solches Erfordernis nicht besteht, wird eine solche Breitstellung nicht zwingend gefordert.  Eine Wegevernetzung mit dem Außenraum nach Süden war bisher aufgrund der fehlenden Grundstücksverfügbarkeit nicht möglich. Darüber hinaus besteht durch die vorhandene Böschung eine natürliche Barriere, die eine Anbindung erschwert. Zur Schaffung einer Wegeverbindung wäre ein erheblicher Eingriff in diese Böschung erforderlich. Aus diesen Gründen wird keine öffentliche Wegeverbindung an den südlichen Landschaftsraum vorgesehen.  Weitere Umweltaspekte Zu den nachfolgenden Umweltaspekten werden keine Anregungen vorgetragen 

o Lärmschutz 
o Bodenschutz/ Altlasten  
o Radon 
o Klimaschutz, Energie    
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Abwägungsergebnis  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden.   5. 70-Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz  - Schreiben vom 07.03.2017 -  
• Die Entsorgung sei grundsätzlich gewährleistet, da sich das Plangebiet in einem bereits bebauten Wohngebiet befinde, welches bereits an die Abfallsammlung angeschlossen ist. 
• Die innere Erschließung erfolgt über die Planstraße 1. Die Erschließung von der Flugplatzstraße solle für den Schwerlastverkehr mit den nötigen Schleppkurven für dreiachsige Müllfahrzeuge geeignet sein.  
• Es werde davon ausgegangen, dass die Abfallgefäße jeweils an den Gebäuden stehen. Der Mülltonnenstandplatz werde im Rahmen der Baugenehmigung über das Standplatzgenehmigungsverfahren geregelt.  
• Die Abfallgefäße der Stichstraßen (Planstraße 2 und 3) ohne Wendemöglichkeit seien am Abfuhrtag gemäß Abfallsatzung der Stadt Mainz innerhalb der 15 Meter Marke bereitzustellen. 
• Grundsätzlich seien die Festlegungen betreffs der Vorhaltung von Abfallbehältnissen und der Ausgestaltung, sowie der Andienbarkeit der Müllgefäßstandplätze gemäß der §§12 ff der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und sonstige Entsorgung von Abfällen in der Stadt Mainz (Abfallsatzung) zu beachten. 
• Die von der Müllabfuhr befahrenen Straßen müssen eine ausreichende Breite bzw. Tragfähigkeit aufweisen.  Abwägungsergebnis  Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt über Privatstraßen. Die Dimensionierung und Herstellung erfolgt durch einen privaten Vorhabenträger. Die Stellungnahme des Entsorgungsbetriebes mit den darin enthaltenen Anforderungen wird an den Vorhabenträger weitergeleitet. Eine grundsätzliche Überprüfung der Erreichbarkeit über den festgesetzten Erschließungsring ist im Rahmen des Bauleitplanverfahrens erfolgt. Die Standplätze für Abfallgefäße sind nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens und werden im Rahmen des späteren Baugenehmigungsverfahrens festgelegt. Auf den privaten Grundstücken bestehen auch ausreichende Flächen, um an den Stichstraßen Sammelflächen für Abfallbehälter am Abholtag anzubieten.  Den Anregungen kann gefolgt werden.   6. Deutsche Telekom  - Email vom 02.03.2017 -  
• Im Planbereich befänden sich Telekommunikationslinien der Telekom. Ein entsprechender Leitungsplan wurde übersandt. 
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• Es werde um Aufnahme folgender Festsetzungen in den Bebauungsplan gebeten. 
o In allen Straßen bzw. Gehwegen seien ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 
o Bei Baumpflanzungen sei das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 zu beachten. Es sei sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. 
o Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom sei die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforderlich. 
o Es werde um frühzeitige Abstimmung von Baumaßnahmen gebeten, da eine Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit möglich sei. 
o Für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet sei die ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege zu ermöglichen, bzw. die Festsetzung von Leitungsrechten nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB erforderlich. 
o Der Erschließungsträger sei zu verpflichten, in Abstimmung mit der Telekom im erforderlichen Umfang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, im Grundbuch kostenlos zu sichern. 
o Die Lage der Leitungszonen sei rechtzeitig und einvernehmlich durchzuführen und die Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger zu erbringen. 
o Die geplanten Verkehrswege dürften nach der Errichtung der TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr verändert werden.  Abwägungsergebnis  Die Erschließungsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes "F 90" werden in Form von privaten Verkehrsflächen festgesetzt, die nicht öffentlich gewidmet werden.  Die Erschließung des Neubaugebietes "Elmerberg" soll durch einen privaten Vorhabenträger erfolgen, der auch die Planung der Versorgungsmedien betreibt. Die Stellungnahme wird daher an den Vorhabenträger zur Information weitergeleitet. Die Sicherung von Leitungstrassen und die Verortung von Baumpflanzungen im Straßenraum über das im Bebauungsplan festgesetzte Maß hinaus sind mit dem Erschließungsträger abzustimmen. Von Seiten der Stadt Mainz wird auf diese Planung keinen Einfluss genommen, da die Flächen zukünftig in privater Hand verbleiben.  Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden.     
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7. Landesamt für Geologie und Bergbau  - Schreiben vom 22.02.2017 -  Bergbau/Altbergbau 
• Im Bereich des Bebauungsplanes sei kein Altbergbau dokumentiert und es erfolge kein aktueller Bergbau.  Abwägungsergebnis  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  Boden und Baugrund 
• Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 
• Aufgrund der bisher vorgefundenen Gegebenheiten im Untergrund werde die Beteiligung eines Baugrundgutachters im Zuge des weiteren Planungsfortschrittes und während der Ausführung der Erd- und Gründungsarbeiten empfohlen.  Abwägungsergebnis  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Erstellung von Baugrunduntersuchungen im Rahmen der Objektumsetzung obliegt dem jeweiligen Bauherrn, bzw. Vorhabenträger. Zur Information wird die Stellungnahme daher an den Vorhabenträger zur Information weitergeleitet.  Radonprognose 
• Die Durchführung der Bodenluftuntersuchungen werde begrüßt.  Abwägungsergebnis  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  Den Anregungen kann gefolgt werden.   8. Ortsbeirat Mainz-Finthen  - Protokoll der Sitzung vom 07.02.2017 -  
• Das Baugebiet werde nicht auf dem Elmerberg verwirklicht sondern nur in der Nähe. Aus diesem Grund werde angeregt die Namensgebung des Bebauungsplanes in "Am Elmerberg" zu ändern.  Abwägungsergebnis  Um Unklarheiten zu vermeiden wird der Name des Bebauungsplanes in "Am Elmerberg (F 90)" geändert. Die Planinhalte und die Abgrenzung des Bebauungsplanes bleiben hiervon unberührt.  Den Anregungen kann gefolgt werden.     
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9. Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe  - Email vom 14.02.2017 -  
• Im Regionalen Raumordnungsplan sei das Vorhaben als baurechtlich zulässige Nutzung dargestellt. Anderweitige Ausweisungen mit Ziel- oder Grundsatzcharakter bestehen für diese Fläche nicht. Zu dem Vorhaben würden keine Anregungen vorgebracht.  Abwägungsergebnis  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  Den Anregungen kann gefolgt werden.   10. SGD Süd, Obere Landesplanungsbehörde  - Schreiben vom 22.02.2017 -  
• Die Ziele der Raumordnung würden durch die Aufstellung des "F 90" nicht berührt. 
• Die Datenbank Raum+Monitor ist unabhängig vom Bauleitplanverfahren durch die Stadt Mainz anzupassen.  Abwägungsergebnis  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Anpassung der Datenbank Raum+Monitor erfolgt unabhängig vom Bauleitplanverfahren zu gegebener Zeit nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens.  Den Anregungen kann gefolgt werden.   11. SGD Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz  - Schreiben vom 28.02.2017 -  Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung 
• Der Geltungsbereich befinde sich nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet. 
• Es seien keine Grundwassernutzungen bekannt. 
• Für eine Grundwasserhaltung während der Bauphase sei eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. 
• Sofern die Sammlung von Niederschlagswasser zur Brauchwassernutzung vorgesehen sei, sollten Hinweise in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
• Für die Nutzung von Erdwärme sei ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren erforderlich.  Abwägungsergebnis  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für die Bauleitplanung ergibt sich hieraus kein besonderer Regelungsbedarf.  In den Bebauungsplan wird ein Hinweis zum Umgang mit anfallendem Niederschlagswasser aufgenommen. Auf die Aufnahme eines Hinweises zu Brauchwasseranlagen wird verzichtet, da 
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nicht explizit vorgesehen ist eine solche Anlage zu betreiben. Entsprechende Vorgaben sind im Rahmen der Bauausführung zu beachten und nicht Bebauungsplanrelevant.  Bodenschutz 
• Beim Aufbau des Oberbodens von sensibel genutzten Grünflächen sei darauf zu achten, dass nur unbelasteter Boden zum Einsatz komme.  Abwägungsergebnis  Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Für die Bauleitplanung ergibt sich hieraus kein besonderer Regelungsbedarf, da keine Bodenverunreinigungen im Geltungsbereich bekannt sind.   Den Anregungen kann gefolgt werden.   12. Stadtwerke Mainz AG  - Email vom 03.03.2017 -  
• Eine Versorgung mit Strom, Gas und Trinkwasser ist für den Geltungsbereich grundsätzlich möglich. Da eine Erschließung über private Erschließungsstraßen vorgesehen ist, seien die Leitungstrassen dinglich zu sichern.  Abwägungsergebnis  Die Erschließung des Neubaugebietes "Elmerberg" soll durch einen privaten Vorhabenträger erfolgen, der auch die Planung der Versorgungsmedien betreibt. Die Stellungnahme wird daher an den Vorhabenträger zur Information weitergeleitet. Die Möglichkeit zur Verlegung der notwendigen Versorgungsleitungen ist in den festgesetzten privaten Verkehrsflächen grundsätzlich gegeben.  Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden.   13. Telefónica Germany GmbH & Co. OHG  - Email vom 17.02.2017 -  
• Der Bebauungsplan "Elmerberg (F 90)" weist einen ausreichenden Abstand zu den vorhandenen Richtfunktrassen auf. Es seien somit keine Beeinträchtigungen zu erwarten.  Abwägungsergebnis  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen  Den Anregungen kann gefolgt werden.     
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14. Vodafone Kabel Deutschland GmbH  - Email vom 02.03.2017 -  
• Eine Ausbauentscheidung werde nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien getroffen. Dazu erfolge eine Bewertung entsprechend einer zu stellenden Anfrage zu einem Neubaugebiet.   Abwägungsergebnis  Die Erschließung des Neubaugebietes "Elmerberg" soll durch einen privaten Vorhabenträger erfolgen, der auch die Planung der Versorgungsmedien betreibt. Die Stellungnahme wird daher an den Vorhabenträger zur Information weitergeleitet.  Den Anregungen kann in o.g. Umfang gefolgt werden.   15. Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR  - Schreiben vom 01.03.2017 -  
• Zu dem vorliegenden Regenwasserbewirtschaftungskonzept bestehen keine Anmerkungen. Es werde auf die Stellungnahme vom 18.05.2015 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden verwiesen. 
• Zur Sicherung der Leitungstrassen und Erreichbarkeit der notwendigen Schächte werde die Festsetzung eines Wartungsweges entlang der Leitungstrasse im Bereich der südlichen Ausgleichsfläche empfohlen. 
• Im Bereich der bestehenden LE-Fläche sei eine Wiederbepflanzung der Leitungstrasse mit Sträuchern möglich. Das Anpflanzen von Bäumen sei jedoch nicht bzw. nur mit einem Abstand von 2,50 m zur Leitungstrasse möglich.  Abwägungsergebnis  Im Rahmen der Stellungnahme aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurden folgende Anregungen vorgebracht • Das anfallende Regenwasser sei vor Ort zu versickern bzw. zurückzuhalten. Eine Ableitung in den Mischwasserkanal sei nicht möglich.  • Im Geltungsbereich sei mit einer mittleren Wasserdurchlässigkeit des Bodens zu rechnen. • Südlich des Geltungsbereiches verlaufe der Aubach, der als Vorflut für einen gedrosselten Ablauf des nicht versickerten Niederschlagswassers genutzt werden könne. • Für das Plangebiet solle ein Entwässerungskonzept erarbeitet werden, das mit dem Wirtschaftsbetrieb Mainz und dem 67-Grün- und Umweltamt abzustimmen sei. • Die unbebaute Fläche im südwestlichen Geltungsbereich biete sich als Versickerungs- und Ausgleichsfläche an. Die Eignung sei im weiteren Verfahren ggf. zu prüfen. • Es solle angestrebt werden, das Areal im Freispiegelgefälle an den bestehenden Schmutzwasserkanal in der Flugplatzstraße oder südlich des Geltungsbereiches parallel zum Aubach anzuschließen. Hierzu sei die Sicherung von Leitungstrassen über private Grundstücke erforderlich.  • Die Errichtung eines Pumpwerks für das anfallende Schmutzwasser sei nicht erwünscht.  
































































































